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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Sozialversicherung 

der Bergleute.
Vom 5. September 1953

Auf Grund des § 24 der Verordnung vom 19. De
zember 1946 über die Sozialversicherung der Bergleute 
(Arbeit und Sozialfürsorge, Jahrgang 1946, Seite 417) 
wird im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen und mit Zustimmung des Bundesvorstandes 
des FDGB folgendes bestimmt:

§ 1
Außer den unmittelbar in bergbaulichen Betrieben 

Beschäftigten unterliegen der Versicherung nach der 
Verordnung vom 19. Dezember 1946 über die Sozial
versicherung der Bergleute (VSB) folgende Personen:

1. Ingenieure und Techniker mit abgeschlossener 
Hoch- oder Fachschulbildung und Personen ohne 
eine derartige Vorbildung, die Funktionen von 
Ingenieuren und Technikern ausüben und über 
entsprechende fachliche Erfahrungen verfügen:
a) in den Technischen Bezirksbergbauinspektionen, 

der Hauptstelle und den Bezirksstellen für das 
Grubenrettungswesen und der Versuchsstrecke 
Freiberg sowie in den Arbeitsschutzinspektionen, 
wenn sie ausschließlich oder überwiegend für 
den Bergbau tätig sind;

b) in den Ministerien oder Staatssekretariaten, die 
für den Kohlen-, Erz-, Kali- oder sonstigen 
Bergbau zuständig sind, und in der Staatlichen 
Geologischen Kommission sowie den ihnen 
nachgeordneten Verwaltungen volkseigener Be
triebe des Bergbaues oder Außenstellen. Die in 
Frage kommenden Personen müssen mindestens 
15 Jahre bergbaulich versichert gewesen sein. 
Wenn sie jedoch eine Tätigkeit ausüben, durch 
die der Produktionsablauf in den Betrieben des 
volkseigenen Bergbaues unmittelbar beeinflußt 
wird, so genügt eine mindestens fünfjährige vor
herige bergbauliche Versicherungszeit;

c) in den Projektierungs- und Konstruktionsbüros 
des Bergbaues, sofern sie vor ihrer Einstellung 
mindestens 15 Jahre bergbaulich versichert 
waren und in der Regel monatlich mindestens 
drei Tage unmittelbar in Betrieben des Berg
baues tätig sind.

2. Funktionäre gesellschaftlicher Organisationen, ins
besondere der Industriegewerkschaften, die für den 
Kohlen-, Erz-, Kali- oder sonstigen Bergbau zu
ständig sind, sofern sie vor ihrer Einstellung min
destens fünf Jahre bergbaulich versichert waren 
und weiterhin auf dem Gebiete des Bergbaues tätig 
sind. § 2

In Zweifelsfällen entscheidet der jeweils zuständige 
Minister oder Staatssekretär — bei der Staatlichen 
Geologischen Kommission deren Leiter — im Einver
nehmen mit dem Ministerium für Arbeit und nach 
Zustimmung des Zentralvorstandes der zuständigen 
Industriegewerkschaft darüber, ob die Voraussetzungen 
für die Einbeziehung in die Sozialversicherung der 
Bergleute gemäß den Bestimmungen des § 1 Ziff. 1 
dieser Durchführungsbestimmung vorliegen.

§ 3 ,
(1) Personen, bei denen die im § 1 genannten Vor

aussetzungen nicht vorliegen, die aber vor ihrer Ein
stellung mindestens fünf Jahre bergbaulich versichert 
waren und infolge ihrer besonders guten Kenntnisse 
und Erfahrungen in technischen, wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Fragen des Bergbaues als Spezia
listen für den Bergbau in den in dieser Durchführungs
bestimmung genannten Dienststellen oder Betrieben 
beschäftigt sind, können auf Antrag nach den Bestim
mungen der VSB versichert werden.

(2) Über Anträge gemäß Abs. 1 entscheidet der je
weils zuständige Minister oder Staatssekretär oder der 
Leiter der Staatlichen Geologischen Kommission im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit und 
dem Zentralvorstand der zuständigen Industriegewerk
schaft. In der Entscheidung ist anzugeben, ob und in 
welchem Umfange die Zeit einer Tätigkeit vor der 
Antragstellung bei den im § 1 genannten Dienststellen 
und Betrieben als bergbauliche Versicherungszeit zu 
gelten hat. g 4

(1) Für Personen, die entsprechend dieser Durch
führungsbestimmung der bergbaulichen Versicherung 
unterliegen, gilt die Dauer ihrer Tätigkeit bei den im 
§ 1 genannten Dienststellen und Betrieben vor dem 
Inkrafttreten dieser Durchführungsbestimmung als 
bergbauliche Versicherungszeit.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden auf Per
sonen, die vor dem Inkrafttreten dieser Durchführungs
bestimmung aus ihrer Tätigkeit bei den im § 1 ge
nannten Dienststellen und Betrieben ausgeschieden 
sind, entsprechende Anwendung, wenn für die Dauer 
ihrer Tätigkeit bei diesen Dienststellen und Betrieben 
Beiträge nach der VSB für sie geleistet wurden.

§ 5
(1) Die Tätigkeit bei den im § 1 genannten Dienst

stellen und Betrieben ist für Personen, die nach den 
vorstehenden Bestimmungen bergbaulich versichert 
werden oder als versichert gelten, als Beschäftigung in 
bergbaulichen Betrieben anzusehen.

(2) Die Beschäftigung bei den Technischen Bezirks
bergbauinspektionen, der Hauptstelle und den Bezirks
stellen für das Grubenrettungswesen, der Versuchs
strecke Freiberg und in den Arbeitsschutzinspektionen 
ist für Personen, die nach den vorstehenden Bestim
mungen bergbaulich versichert werden oder als ver
sichert gelten, als bergmännische Tätigkeit im Sinne 
des § 3 Abs. 1 Ziffern 2 und 3 der Verordnung vom 
28. Juni 1951 über die Verbesserung der Renten der 
Bergleute (GBl. S. 645) anzusehen.

§ 6
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wirkung 

vom 1. Juli 1953 in Kraft.
Berlin, den 5. September 1953

Ministerium für Arbeit
I. V.: M a l t e r  

Staatssekretär

Erste Durchführungsbestimmung
zur Verordnung über die körperliche Erziehung
der Schüler an den allgemeinbildenden Schulen. 

Vom 31. August 1953
Auf Grund des § 17 der Verordnung vom 30. April 

1953 über die körperliche Erziehung der Schüler an den 
allgemeinbildenden Schulen (GBl. S. 656) wird zur 
Durchführung des § 8 der Verordnung folgendes be
stimmt:

§ 1
Einrichtung von allgemeinbildenden Schulen 

mit erweitertem Unterricht im Fach Körpererziehung 
(Kinder- und Jugendsportschulen)

Mit Beginn des Schuljahres 1953/54 werden in fol
genden Orten allgemeinbildende Schulen mit erweiter-


